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Uwe Voigt

Schattenspiele

Virtuelle Gegenstände als Problem der Ontologie  
und der Bildung

Was sind virtuelle Gegenstände? Diese 
Frage fällt offenkundig in den Bereich der 
philosophischen Disziplin der Ontologie, 
die sich damit befasst, wie sich das, was 
ist, grundlegend charakterisieren und in 
welche umfassenden Typen es sich ein-
teilen lässt. Zugleich betrifft jene Frage – 
auch und gerade als ontologische – den 
Bereich der Bildung, wie es schon Platon 
in seinem berühmten Höhlengleichnis ge-
sehen hat: Eine Antwort auf die Frage, was 
virtuelle Gegenstände sind, ermöglicht es 
uns, die Fragen zu klären, in welcher Be-
ziehung wir zu jenen Gegenständen ste-
hen und wie wir diese Beziehung auch in 
pädagogischen Kontexten gestalten kön-
nen und sollen. Vorliegender Beitrag blickt 
(1.) auf Platons Darstellung des Einsatzes 
virtueller Gegenstände im Höhlengleichnis 
und gelangt von daher zu der Frage, (2.) 
wie sich virtuelle Gegenstände charakte-
risieren lassen. Dies legt den Grund, die 
Kernfrage zu bearbeiten, nämlich (3.), was 
virtuelle Gegenstände sind. Die hier an-
gebotene Antwort lautet: Es handelt sich 
um Mischentitäten, die jeweils einen phy-
sischen, genauer technischen, und einen 
intentionalen Anteil haben, wobei dieser 
intentionale Anteil in einem fiktionalen Rah-
men besteht, der jene Entitäten und uns 
umfasst. Daraus leitet sich (4.) die auch 

schon von Platon gesehene Herausforde-
rung im Bereich der Bildung ab, zu jenem 
Rahmen und damit auch zu uns selbst aktiv 
und verantwortlich Stellung zu beziehen. 
Es versteht sich von selbst, dass diese 
Thematik im Rahmen dieses Beitrags eher 
skizziert als erschöpfend behandelt wer-
den kann.

1. � Virtuelle Gegenstände als 
Bildungsmittel in Platons 
Höhlengleichnis

Wer in geläufigen Suchmaschinen Aus-
drücke wie „Plato“ und „virtual reality“ 
eingibt, wird feststellen, dass Platon heute 
im Internet unter anderem als ein Vor-
denker des Einsatzes virtueller Gegen-
stände in Bildungsfragen gefeiert wird1. 
Dieses Lob hat durchaus Rückhalt am 
berühmten Höhlengleichnis, das Platon 
im siebten Buch der Politeia seinen Sok-
rates erzählen lässt2, der damit das Wesen 
menschlicher Bildung (und ihres eventuel-
len Scheiterns) erörtern will3. Jenes Höh-
lengleichnis entfaltet folgendes Szenario: 
Menschen befinden sich von ihrer Kindheit 
an in einem unterirdischen Gebäude so fi-
xiert, dass sie ihren Platz nicht verlassen 
und ihren Blick nicht von einer vor ihnen 
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liegenden Wand abwenden können. Auf 
jener Wand erscheinen im Lichte eines 
weit hinter jenen Insassen brennenden 
Feuers Schatten, die von ihnen selbst 
sowie von kunstvoll geformten Gegenstän-
den aus Stein oder Holz geworfen wer-
den. Diese Gegenstände werden zu eben 
diesem Zweck von anderen Menschen, 
gleichsam einem Personal, im Rücken der 
Insassen herumgetragen. Der Schall wird 
in der Höhle so reflektiert, dass er von der 
Wand zu kommen scheint, auf der sich die 
Schattenspiele ereignen. Auch unter die-
sen Bedingungen, die im Dialog als „ver-
rückt“ (atopos) bezeichnet werden4, findet 
bei den Insassen eine Art Bildung statt, 
kommt es unter ihnen zumindest zu Lern-
prozessen. Als erstes benennen sie das-
jenige, was sie an der Wand sehen5, sie 
belegen es also mit singulären Termen für 
Individuen und Ausdrücken von Typen von 
Individuen; und das ist auch ontologisch 
folgenreich: Denn was wir so benennen, 
das pflegen wir für Elemente der Wirk-
lichkeit zu halten, in der wir leben6. Die 
Insassen sind demnach völlig in den Be-
reich der Schattenspiele versenkt; diese 
virtuelle Realität, wenn sie denn eine ist, 
wirkt nach heutiger Diktion völlig immer-
siv. Dies zu gewährleisten, darin besteht 
offenbar das Kunststück des Personals, 
das Platons Sokrates mit Schaustellern 
auf einem Jahrmarkt vergleicht7. Und die 
davon angestoßenen Lernprozesse gehen 
noch weiter: Nachdem sie sich die Welt 
der Schattenspiele durch Benennungen 
anfänglich erschlossen haben, gehen die 
Insassen daran, die Schatten genau zu 
beobachten, ihre Abfolge zu studieren, 
Theorien über deren Regelmäßigkeiten 
aufzustellen und daraus Voraussagen ab-
zuleiten8. Wer dies am besten kann, hat 
für sie den höchstmöglichen Bildungsgrad 
der Weisheit erlangt9. Dass Platons Sok-
rates dies als einen großen Irrtum ansieht 
und was er daran kritisiert, ist bekannt und 
wir werden später auf einen Aspekt jener 

Kritik zurückkommen. Vorerst gilt es zu fra-
gen: Haben wir es im platonischen Höh-
lengleichnis in der Tat mit Phänomenen zu 
tun, die wir als virtuelle Gegenstände be-
zeichnen können? Dies führt wiederum zur 
Leitfrage des nächsten Abschnitts.

2. � Zur Charakterisierung 
virtueller Gegenstände

Die gerade aufgeworfene Frage zu beant-
worten scheint schwierig zu sein, denn 
Wendungen wie „virtuell“, „virtueller Ge-
genstand“, „virtuelle Realität“ drohen an 
ihrem eigenen Erfolg zu scheitern: Sie 
werden inflationär verwendet, sind all over 
the place und drohen zu inhaltsleeren Hül-
sen zu verkommen. So lässt bereits 1993 
Robert Altman in seinem Film Short Cuts 
eine der Figuren auf die Frage hin, was 
denn unter solchen Ausdrücken zu ver-
stehen sei, hilflos stammeln: „Virtual reality 
[…] it’s like really real. So virtual reality […] 
is practically, totally real – but not.“ Diese 
überschießende Bekräftigung und dann 
wieder Rücknahme aller Bestimmungen 
zeigt, dass sich zwar – frei nach Goethe – 
gelegentlich auch ohne Begriff Worte ein-
stellen, dabei das fehlende Begreifen aber 
eher offenkundig machen als kaschieren.10

Die Frage, wann es angemessen ist, 
von virtuellen Gegenständen zu sprechen, 
hat durch den gerade erfolgten Blick auf 
das Höhlengleichnis zudem eine gewis-
se Brisanz erhalten. Denn wir sind es 
gewohnt, die Rede von virtuellen Gegen-
ständen oder allgemein einer virtuellen 
Realität mit dem Begriffsfeld des Digitalen 
zu verbinden. Die zunehmende Virtualität, 
von der wir uns umgeben sehen, scheint 
ein Bestandteil der ebenfalls wachsenden 
Digitalisierung zu sein, sprich: des Einsat-
zes digitaler Rechenmaschinen. Doch im 
Höhlengleichnis sind derartige Appara-
te aus verständlichen Gründen nicht am 
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Werk. Zwar fällt es uns heute leicht, die 
Höhlenwand durch eine Leinwand, einen 
Bildschirm oder eine Virtual-Reality-Brille 
ersetzt zu denken und an die Stelle des Per-
sonals einen Automaten, vielleicht sogar 
eine Künstliche Intelligenz treten zu lassen. 
Wenn wir aber dazu bereit sind, von virtu-
ellen Gegenständen auch schon im vier-
ten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung 
zu sprechen, dann ist die Existenz solcher 
Gegenstände nicht notwendigerweise mit 
jener Technologie verbunden, auch wenn 
es nicht ausgeschlossen ist, dass ihre 
Existenz überhaupt mit Technologie oder 
mit einer bestimmten, nur allgemeiner 

gefassten Art von Technologie in Zusam-
menhang steht.

Wann also ist es angemessen, von virtu-
ellen Gegenständen zu sprechen, und was 
sagt das über deren Charakterisierung aus? 
Diese Frage soll hier anhand der folgenden 
Testfälle geklärt werden11. Es ist möglich 
(und sinnvoll), sich die Antworten jeweils vor 
dem Weiterlesen selbst zu überlegen. Die 
Frage lautet hier jeweils konkret: Handelt es 
sich bei Sherlock Holmes um einen virtuel-
len Gegenstand (im weitesten Sinn des Ge-
genstands-Begriffs, der auch Lebewesen 
und Personen umfasst, was häufig mit dem 
Fachbegriff der Entität ausgedrückt wird)?12

(T1) Wir lesen in einer Detektivgeschichte Arthur Conan Doyles, wie Sherlock 
Holmes durch eine Moorlandschaft wandert.

(T2) Wir sehen in der Verfilmung einer Detektivgeschichte Arthur Conan Doyles, 
wie Sherlock Holmes durch eine Moorlandschaft wandert.

(T3) Wir spielen am heimischen Computer ein Spiel, in dem Sherlock Holmes als 
spielbare Figur auftritt.

(T4) Wir spielen ein Computerspiel wie in (T3), diesmal aber mit einer Virtual-
Reality-Brille, so dass wir durch eine Moorlandschaft wandern und dank 
jener Brille Sherlock Holmes als unseren Begleiter mitgehen sehen.

(T5) Auf einer Moorwanderung treffen wir Sherlock Holmes und stellen ver-
blüfft fest, dass er ein Mensch aus Fleisch und Blut ist. Aufgrund bizar-
rer Missverständnisse haben wir die Tatsachenberichte von Arthur Conan 
Doyle für Detektivgeschichten gehalten. (Und eventuell gilt das auch für Text 
von H.G. Wells, in dem von einer Zeitmaschine die Rede ist, was dann 
unsere Begegnung mit jenem Helden der viktorianischen Ära erklären kann.)

(T6) Wir probieren mit einem Animationsprogramm herum und erzeugen dabei 
durch die willkürliche Verteilung von Farbflecken und Klängen unbeab-
sichtigt und zu unserem Erstaunen eine Sequenz, die wie eine Folge des 
Computerspiels in (T3) aussieht, in der Sherlock Holmes auftritt.

Hier kann der Verfasser dieses Beitrags le-
diglich seine eigenen Antworten anbieten, 
allerdings auch dazu einladen, sie mit den 
jeweils selbst gefundenen zu vergleichen 
und zu überlegen, was dies für das je ei-
gene Verständnis virtueller Gegenstände 
bedeutet.

Zu (T1): Hier ist Sherlock Holmes 
nicht ein virtueller Gegenstand, sondern 

ein fiktiver. Auf den ersten Blick liegt dies 
an der fehlenden technologischen Vermitt-
lung, aber der Grund für diese Differenz ist 
ein anderer, wie wir im nächsten Abschnitt 
sehen werden.

Zu (T2): Hier können wir ins Grübeln 
geraten, zumal in einer Zeit, in der filmi-
sche Inhalte – und auch Personen – com-
putergeneriert sein können. Dasselbe trifft 
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auch auf Theaterstücke, Musikauftritte und 
so weiter zu. Wir können dies als zwei-
felhaften Grenzfall stehenlassen und zur 
Kenntnis nehmen, dass der Begriff des 
Virtuellen in den neueren Diskurs zuerst in 
Bezug auf das Theater eingeführt worden 
ist13. Wir können aber auch im Blick auf 
(T1) annehmen: Wenn hier eine Detekti-
vgeschichte einfach mit anderen Mitteln 
nacherzählt werden soll, handelt es sich 
durchaus auch um eine Fiktion mit also fik-
tiven, nicht virtuellen Gegenständen. Für 
diese Unterscheidung müssen wir aber 
erst (ebenfalls im nächsten Abschnitt) den 
Unterschied zwischen diesen Gegenstän-
den klären.

Zu (T3): Dies ist ein exemplarischer 
Fall, in dem Sherlock Holmes als ein vir-
tueller Gegenstand begegnet. Was der 
Umgang mit virtuellen Gegenständen be-
deutet, das lernen wir heute im Umgang 
mit derartigen Anwendungen; dieser Um-
gang ist, mit dem späten Wittgenstein 
gesprochen14, das Sprachspiel, in dem 
die Rede von virtuellen Gegenständen be-
heimatet ist. Der tiefere Grund, warum wir 
es hier mit einem virtuellen Gegenstand zu 
tun haben, wird ebenfalls im nächsten Ab-
schnitt erläutert.

Zu (T4): Auch dies ist ein exempla-
rischer Fall, in dem wir es mit Sherlock 
Holmes als einem virtuellen Gegenstand 
zu tun haben. Darin gleicht (T4) dem vor-
hergehenden Testfall und steht zugleich in 
einem lehrreichen Unterschied dazu: Of-
fenbar gibt es virtuelle Gegenstände zwar 
gelegentlich auch, aber nicht notwendi-
gerweise nur in Zusammenhängen mit 
anderen virtuellen Gegenständen bzw. in 
derartigen Gesamtzusammenhängen, die 
wir dann als virtuelle Welten bezeichnen 
könnten. Damit wird auch die Begründung 
dafür nachgeliefert, dass sich dieser Bei-
trag vorrangig mit virtuellen Gegenständen 
und nicht mit virtuellen Welten beschäftigt. 
Wie der Unterschied zwischen virtuellen 
und anderen Gegenständen sich trotz der 

denkerischen Möglichkeit aufrechterhalten 
lässt, dass wir selbst in einer von Grund 
auf virtuellen Welt leben, wird im nächsten 
Abschnitt erörtert.

Zu (T5): Ein Sherlock Holmes, der uns 
leibhaftig begegnet, ist selbstverständlich 
kein virtueller Gegenstand, sondern einer 
von den „anderen“ Gegenständen, von 
denen gerade die Rede gewesen ist. Im 
Fall einer solchen unverhofften Begegnung 
würden wir allerdings wohl das Gelände 
nach Projektoren absuchen, überprüfen, 
ob wir nicht doch noch wahrnehmungsver-
zerrende Geräte an uns tragen, Untersu-
chungen an unserem Gegenüber anstellen 
und ähnliche Vorsichtsmaßnahmen treffen, 
bevor wir uns zu der Einsicht durchringen, 
dass wir keinen virtuellen Sherlock Hol-
mes vor uns haben.

Zu (T6): Obwohl in diesem Herum-
spielen eine Sequenz entstehen kann, die 
sich isoliert betrachtet nicht von einem 
Bestandteil eines Computerspiels unter-
scheiden lässt, fehlt hier doch eine wichti-
ge Komponente dazu, von einem virtuellen 
Gegenstand sprechen zu können; und 
was hier fehlt, ist offenkundig die Ab-
sicht, einen solchen virtuellen Gegenstand 
hervorzubringen.

Vor diesem Hintergrund lassen sich vir-
tuelle Gegenstände wie folgt charakterisie-
ren: Ihre Existenz beruht auf einer Absicht, 
nämlich jene Gegenstände als solche her-
vorzubringen. Es handelt sich bei virtuel-
len Gegenständen um Produkte, die einen 
bestimmten Zweck verfolgen, und damit 
in einem weiten Sinn um technische Ge-
genstände. Daher sind zufällig erzeugte 
Farb- und Klangmuster nicht als virtuelle 
Gegenstände geeignet. Außerdem unter-
scheiden sich virtuelle Gegenstände als 
solche von fiktiven Gegenständen sowie 
„anderen“ Gegenständen, zu denen wir 
auch uns als Menschen zählen. Im Fall 
des wirklich begegnenden Sherlock Hol-
mes (T5) könnten wir, wie gesehen, in 
ungläubigem Staunen erst einmal doch 
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nach technischen Vorrichtungen suchen, 
die uns seine Präsenz vortäuschen sollen. 
Was wir dabei herausfinden wollen, ist, ob 
die Wahrnehmungen, die wir von Sherlock 
Holmes haben, tatsächlich von ihm selbst 
verursacht werden und nicht von einer 
entsprechenden technischen Quelle, die, 
um derartige Wirkungen haben zu können, 
auch physisch sein müsste. Hier sehen 
wir schon einen Doppelcharakter virtuel-
ler Gegenstände: Sie sind intentional (auf 
einer Absicht beruhend) und physisch 
zumindest darin, dass sie auf einer physi-
schen technischen Vorrichtung beruhen.

Ihr Unterschied zu fiktiven Gegenstän-
den zeigt wiederum, dass sich die Bestim-
mung von virtuellen Gegenständen nicht in 
ihrem technischen Charakter erschöpfen 
kann, da wir auch fiktive Maschinen (wie 
etwa HAL 9000 aus Arthur C. Clarkes 
Roman Odyssee im Weltraum oder in des-
sen berühmter Verfilmung) kennen. Dass 
die Unterscheidung zwischen virtuellen 
und fiktiven Gegenständen nicht immer 
leichtfällt (wie T2 zeigt), spricht zugleich 
dafür, dass es eine enge Verbindung zwi-
schen diesen Typen von Gegenständen 
gibt.

3. � Zur Ontologie virtueller 
Gegenstände

Es zeichnet sich also ab, dass virtuelle 
Gegenstände einen bestimmten Typ von 
Gegenständen bilden. Ein Ansatz, diesen 
Typ genauer zu bestimmen und so zu einer 
Ontologie virtueller Gegenstände zu ge-
langen, lässt sich aus ihrem offenbar be-
stehenden engen Zusammenhang von und 
ihrem Unterschied gegenüber fiktiven Ge-
genständen gewinnen, deren Ontologie 
vergleichsweise gut erforscht ist15.

Fiktive Gegenstände begegnen uns in 
Zusammenhängen, die für sie spezifisch 
sind, nämlich in fiktionalen Kontexten16. Ein 

fiktionaler Kontext wird erzeugt, indem je-
mand eine Geschichte erzählt, was bedeu-
tet: einen Sprechakt vollzieht, in dem es für 
die Beteiligten feststeht, dass darin so getan 
wird, als ob Bezugnahmen auf bestimmte 
Gegenstände stattfinden. So gesehen sind 
fiktive Gegenstände intentionale, und zwar 
rein intentionale Gegenstände, allerdings 
nur gleichsam von außen gesehen, im Hin-
blick auf jene Sprechakte. Innerhalb dieser 
Sprechakte werden fiktive Gegenstände als 
„normale“ Gegenstände intendiert. In den 
Detektivgeschichten Arthur Conan Doyles 
etwa ist Sherlock Holmes durchaus ein 
Mensch aus Fleisch und Blut intendiert. Al-
lerdings macht dies Sherlock Holmes nicht 
zu einem Menschen aus Fleisch und Blut, 
wie wir es sind. Als derartige Gegenstände 
sind wir ontologisch betrachtet nämlich In-
dividuen, was bedeutet: Wir sind einzelne, 
konkrete, voll bestimmte Gegenstände, so 
dass von jeder Bestimmung feststeht, ob 
sie auf uns zutrifft oder nicht. Beispielsweise 
trifft es auf den Verfasser dieses Beitrags 
zu, dass er zur Zeit der Abfassung eine be-
stimmte Anzahl von Haaren auf dem Kopf 
hat. Wie viele Haare hatte aber Sherlock 
Holmes am 1. 1. 1900 auf dem Kopf? Wir 
wissen das nicht nur nicht; es ist nicht ein-
mal bestimmt, da sich die Detektivgeschich-
ten, die für Sherlock Holmes als kanonisch 
gelten und denen wir daher allein alle auf 
ihn zutreffenden Bestimmungen entneh-
men müssen, sich darüber ausschweigen. 
Als fiktiver Gegenstand ist Sherlock Hol-
mes daher kein Individuum, sondern etwas, 
das die moderne Ontologie als Individual 
bezeichnet17 – eben etwas, das zwar kon-
kret, zumindest in einigen Hinsichten aber 
nicht voll bestimmt ist. Diese Unbestimmt-
heit kann auch durch theatralische oder 
filmische Inszenierungen der jeweiligen 
Geschichten nicht aufgehoben werden, 
denn sie beziehen sich zwar auf den er-
zählerischen Kanon, bereichern ihn aber 
nicht als solchen. Und selbst wenn – unter 
der Voraussetzung, dass Sherlock Holmes 
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ursprünglich ein rein fiktiver Gegenstand ge-
wesen ist – ein Mensch aus Fleisch und Blut 
mit dem Anspruch auftritt, ihn zu verkörpern, 
dann könnte es sich bei ihm aufgrund des 
kategorialen Unterschieds zwischen Indivi-
duen und Individualen niemals um Sherlock 
Holmes selbst handeln. Fiktive Gegenstän-
de, mithin Individuale, mögen zwar immer 
von Individuen (individuellen Büchern, Dar-
stellenden, erzählenden Personen) abhän-
gen, sind aber auch deshalb nicht mit ihnen 
identisch, ja können dies nicht sein. In ihrem 
fiktionalen Rahmen befinden sich fiktive Ge-
genstände in einem Bereich jenseits der 
Welt der Individuen und damit auch – sofern 
das Physische, konkret kausal Wirksame, 
immer auch individuell ist – jenseits der Welt 
des Physischen.

Daraus lässt sich bereits ableiten: 
Wenn virtuelle Gegenstände von fikti-
ven Gegenständen ebenfalls kategorial 
verschieden sind, dann teilt ein virtueller 
Sherlock Holmes mit seinem fiktiven Ge-
genstück zwar den Namen, ist aber doch 
nicht mit ihm identisch.

Nun begegnen uns virtuelle Gegen-
stände etwa in Computerspielen, aber 
auch in CAD-Anwendungen jeweils durch-
aus in fiktionalen Kontexten: Wenn wir mit 
der von uns gesteuerten Sherlock-Hol-
mes-Figur einen hoffentlich ebenfalls vir-
tuellen Jack the Ripper jagen oder wenn 
wir Manipulationen an einem Computer 
vornehmen, die dessen Bildschirm so ver-
ändern, dass darauf ein Quader sich zu 
drehen scheint, dann wissen wir, was wir 
da tun, da uns zuvor entsprechende Ge-
schichten erzählt worden sind, in denen 
wir etwas über jene Figuren gelernt haben. 
Der Unterschied zur Fiktion besteht dabei 
zum einen darin, dass wir uns dabei je-
weils selbst innerhalb dieser fiktionalen 
Kontexte befinden: Die Geschichte han-
delt immer auch davon, was wir innerhalb 
jener Kontexte tun und erfahren können.

Fiktive Gegenstände sind nun, wie ge-
sehen, in fiktionalen Kontexten außerhalb 

der Welt des Individuellen, des Physi-
schen angesiedelt. Der Blick auf virtuelle 
Entitäten zeigt jetzt, dass nicht jeder fiktio-
nale Kontext derart positioniert sein muss. 
Bei fiktiven Gegenständen wären wir zu-
tiefst erstaunt, wenn nicht entsetzt, wenn 
sie im Bereich des Physischen auftauchen 
würden, wie es – verständlicherweise 
wiederum nur innerhalb von fiktionalen 
Kontexten – etwa in Woody Allens Film 
The Purple Rose of Cairo (1985) oder in 
Stephen Kings Roman Stark – The Dark 
Half (1992) geschieht. Bei virtuellen Ge-
genständen wären wir enttäuscht, wenn 
sie das nicht tun würden; genauer: Wir 
wären enttäuscht, weil es diese Gegen-
stände dann gar nicht geben würde. Ein 
virtueller Gegenstand wirkt so auf uns ein, 
dass wir ihn wahrnehmen können – was 
ein fiktiver Gegenstand nicht tun kann oder 
zumindest nur indirekt, durch Vermittlung 
eines Individuums, das sich mittels eines 
fiktionalen Kontexts auf ihn bezieht. In eini-
gen Fällen können wir mit einem virtuellen 
Gegenstand sogar dergestalt interagieren, 
dass unsere Aktionen an ihm Veränderun-
gen hervorrufen. Der fiktionale Kontext, in 
dem sie auch stehen, trennt uns nicht von 
ihnen, sondern verbindet uns mit ihnen. 
Dies wiederum beruht darauf, dass es 
sich hier um eine besondere Art von fikti-
onalem Kontext handelt, nämlich um einen 
fiktionalen Kontext, der zugleich auch ein 
technischer Kontext ist. Er besteht nicht 
nur in einer Als-ob-Bezugnahme, das auf 
eine rein fiktive Entität gerichtet wäre, 
sondern zugleich auch in einem techni-
schen Handeln, das als solches einen be-
stimmten Zweck verfolgt und daher eine 
„Um-zu“-Struktur hat18: hier um physische 
Effekte zu erzeugen19, wie sie ein fiktiver 
Gegenstand hervorbringen würde, wenn 
er ein physischer Gegenstand wäre, wenn 
er also ein Individuum anstelle eines Indi-
viduals wäre.

Hieraus erhellt auch der anhand von 
(T3) gesehene ambivalente Status von Film 
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und Theater in einer Grauzone zwischen 
dem Fiktiven und dem Virtuellen. Diese 
Ambivalenz beruht auf dem jeweils ver-
wendeten Technikbegriff. Neben Vorrich-
tungen zur Intervention in der physischen 
Welt kann unter Technik nämlich auch die 
Anwendung von Mitteln verstanden wer-
den, die in der Sphäre des Gedanklichen 
oder in der Sphäre des Gesellschaftlichen 
auf bestimmte Wirkungen abzielen – etwa 
Rechentechnik oder gekonnte Technik im 
Small-Talk. Dementsprechend lässt sich 
zwischen Realtechnik, Intellektualtechnik 
und Sozialtechnik unterscheiden20. Wir 
sind es gewohnt, virtuelle Gegenstände 
vorwiegend mit der Verwendung von Re-
altechnik in Verbindung zu bringen (so wie 
dies auch im vorliegenden Beitrag der Fall 
ist), während zumindest in den klassischen 
Formen von Film und Theater eher die an-
deren beiden Formen der Technik eine 
große Rolle spielen. Je nach begrifflicher 
Gewichtung werden wir daher in diesen 
Fällen von virtuellen Gegenständen spre-
chen – oder aber nicht.

In all diesen Fällen, auch in demjeni-
gen der Realtechnik, ist die besondere 
Beschaffenheit der verwendeten Technik 
dabei relativ beliebig: Wie wir gesehen 
haben, genügen in Platons Höhlengleich-
nis schon einfache Taschenspielertricks. 
Und wenn wir in einem Computerspiel mit 
einem virtuellen Gegenstand interagieren 
und danach erfahren, dass für uns unbe-
merkt währenddessen das Betriebssys-
tem auf signifikante Weise gewechselt 
hat, dann werden wir zu Recht nicht davon 
ausgehen, dass sich allein deshalb auch 
der virtuelle Gegenstand verändert hat: Er 
ist von seinem technischen Substrat rela-
tiv unabhängig – allerdings nicht absolut 
unabhängig, da er ja ohne es als solcher 
nicht existieren würde. Je mächtiger die 
verfügbare Technologie (und dafür steht 
heute das Schlagwort „Digitalisierung“ 
als pars pro toto21, auch wenn Spitzen-
technologien nicht mehr ausschließlich 

auf klassisch-digitaler Architektur, sondern 
zumindest gelegentlich auch konnektivis-
tisch auf künstlichen neuronalen Netzen 
beruhen22), desto wahrscheinlicher ist es 
freilich, dass das entsprechende techni-
sche Handeln gelingt.

Gelingt es, so entsteht in der Tat ein 
Individuum, von dem die entsprechenden 
physischen Effekte ausgehen. Dieses Indi-
viduum ist als solches voll bestimmt – ein 
„Avatar“, wie es gerne auch genannt wird, 
vor allem, wenn sein Unterschied zu even-
tuellen fiktiven oder anderweitigen Vorga-
ben zum Ausdruck gebracht werden soll.

An dieser Stelle kann sich folgender 
Einwand erheben: Wenn virtuelle Gegen-
stände zugleich auch Individuen offenbar 
physischer Art sind, und wenn es sich nicht 
ausschließen lässt, dass die virtuellen Ge-
genstände der physischen Welt, in der wir 
leben, mithin diese Welt insgesamt selbst 
virtuellen Charakter haben, etwa weil wir in 
einer großen Simulation leben – wird dann 
nicht der Unterschied zwischen virtuellen 
Gegenständen und sonstigen physischen 
Individuen hinfällig? In diesem Beitrag ist 
es nicht am Platz, die viel diskutierte Si-
mulationshypothese zu erörtern23; es muss 
und kann der Hinweis darauf genügen, 
dass es in unserer Welt einige Gegenstän-
de gibt, die wir als virtuell erkennen, weil 
wir sie als solche hervorgebracht haben. 
Wir müssten daher strenggenommen von 
„virtuell-für-uns“ sprechen, unterlassen 
dies aber, da es sich bei den Gegenstän-
den, anhand derer wir das Konzept der 
Virtualität erlernen und die uns zumindest 
derzeit in Bildungsfragen beschäftigen, 
immer auch um Gegenstände handelt, die 
„virtuell-für-uns“ sind.

Wenn nun also im Begriff des Virtuel-
len auch das „für uns“ mitschwingt, so trifft 
dies einen für diesen Beitrag wichtigen 
Aspekt: Virtuelle Gegenstände gründen 
auf einer doppelten Absicht und in diesem 
Sinn auf einer doppelten Intentionalität: auf 
der erzählerischen Intentionalität, die mit 
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der sie und uns umfassenden Geschichte 
verbunden ist, und die ihren fiktiven An-
teil ausmacht, sowie auf der technischen 
Intentionalität, die auf die Effekte abzielt, 
die von den virtuellen Gegenständen aus-
gehen und mit denen sie eventuell mit uns 
in Interaktion treten sollen. Wenn wir uns 
virtuellen Gegenständen zuwenden, so 
sind wir zunächst nicht Subjekte, sondern 
Zielpunkte, also Objekte dieser Intenti-
onalität (was nicht ausschließt, dass wir 
beides zugleich sein können, wenn wir 
beispielsweise selbst virtuelle Gegenstän-
de kreieren). Um derartige Objekte sein 
zu können, müssen wir aber immer auch 
Subjekte sein – Subjekte, die zu der be-
treffenden Geschichte Stellung nehmen 
können, sowie Subjekte, die zu Wahrneh-
mung und (Inter-)Aktion befähigt sind.

Als Subjekte im ersten Sinn können 
wir uns auf die Geschichte einlassen bis 
zur völligen Versenkung darin, also bis zur 
„Immersion“, wir können uns aber auch 
in beliebigen Graden davon distanzieren 
(„es ist ja nur ein Spiel“); als Subjekte im 
zweiten Sinn können wir uns zu den vir-
tuellen Gegenständen konkret positionie-
ren. Technische Vorrichtungen bringen 
einen bestimmten Standort mit sich, an 
dem wir uns befinden müssen, wenn wir 
sie nutzen möchten: Wir müssen dann 
aus bestimmtem Abstand und Winkel 
auf einen Bildschirm blicken, wir müssen 
die Virtual-Reality-Brille korrekt aufsetzen 
oder wir müssen uns – wenn es einmal so 
weit kommt – Elektroden an der richtigen 
Stelle im Gehirn einsetzen lassen. Diese 
Notwendigkeit ist aber immer nur eine hy-
pothetische und belässt uns als solche – 
wie auch immer bedingte oder eingeengte 
– Grade der Freiheit in der Wahl unseres 
Standorts.

Ein virtueller Gegenstand ist dem-
nach Gegenstand in einem bestimmten, 
in gewisser Hinsicht sogar in einem zen-
tralen Sinn. Handelt es sich bei ihm doch 
um ein Individuum und damit um einen 

Gegenstand, wie er uns aus der phy-
sischen Welt vertraut ist, um einen der 
Gegenstände, anhand derer wir es – wie 
auch schon im Höhlengleichnis ausgeführt 
– lernen, Benennungen zu vergeben24. 
Zugleich ist ein virtueller Gegenstand ein 
intentionaler Gegenstand, denn er beruht 
auf einem fiktionalen Kontext. Da dieser 
fiktionale Kontext aber zugleich auch ein 
technischer Kontext ist, der auf die Her-
vorbringung eines Individuums abzielt, tut 
dies der Individualität eines virtuellen Ge-
genstands keinen Abbruch. Virtuelle Ge-
genstände sind daher auf eine zweifache 
Weise von anderen Gegenständen (im 
weiten Sinne) abhängig: von Subjekten, 
die dazu befähigt sind, fiktionale Kontexte 
zu schaffen, und von technischen Vorrich-
tungen, die dazu befähigt sind, Individuen 
hervorzubringen, die jenen fiktionalen Kon-
texten auf eine bestimmte Weise gerecht 
werden, indem sie diejenigen Effekte er-
zielen, die fiktive Gegenstände hätten, 
wenn sie Individuen wären. Diese Abhän-
gigkeit reduziert virtuelle Gegenstände 
aber weder auf bloße Fiktionalität noch 
auf bloßes Vorhandensein als technisches 
Produkt; weil sie auf einer Mischung bei-
der Bereiche beruhen, sind sie Gegen-
stände sui generis. Als solche lassen sie 
sich in einer doppelten Reflexion fassen, 
der Reflexion des Subjekts als Zielpunkt 
eines fiktionalen Kontexts und als wahr-
nehmende sowie handelnde Instanz. 
Damit erweist sich der Begriff des virtuel-
len Gegenstands als ein Reflexionsbegriff. 
Aufgrund des Mischcharakters virtueller 
Gegenstände gibt es jedoch durchaus 
auch immer etwas jenseits der Reflexion, 
das wir mit ihm bezeichnen können, prä-
ziser ein doppeltes Etwas: den bloßen 
Inhalt der Geschichte, also was wir über 
virtuelle Entitäten sagen könnten, wenn 
sie rein fiktiv wären; und den bloßen In-
halt des an ihnen Wahrgenommenen oder 
der mit ihnen vorgenommenen Interaktion, 
der sich auch ergeben kann, wenn wir 
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von jener Geschichte nichts wissen (also 
„nur herumspielen“). Diese Grenzfälle sind 
aber gerade deshalb Grenzfälle, weil sie 
die durchaus vorhandene Grenze virtueller 
Gegenstände gegenüber rein fiktiven oder 
nur physischen Gegenständen abstecken.

4. � Virtuelle Gegenstände 
als Herausforderung 
für die Bildung

Die bisherigen Ausführungen gestatten es, 
dass wir uns der Frage zuzuwenden, wel-
che Herausforderung virtuelle Gegenstän-
de für die Bildung darstellen. Dass sie dies 
tun, hat offenbar bereits Platon gesehen, 
da er sein Höhlengleichnis als ein Mittel 
dazu auffasst, sich mit „Bildung und Unbil-
dung“ auseinanderzusetzen25. Wir haben 
bereits das implizite Zugeständnis ken-
nengelernt, dass auch in der Höhle, also 
unter denkbar schlechten Bedingungen, 
Bildung zumindest in einem rudimentären 
Sinn eines Pflegens erlernbarer Fähigkei-
ten stattfinden kann: Menschen lernen, 
Gegenstände zu benennen, ihre wechsel-
seitigen Beziehungen zu untersuchen und 
daraus Schlussfolgerungen zu ziehen. Wie 
gesehen, stellen virtuelle Gegenstände 
aufgrund ihres Mischcharakters sogar eine 
doppelte Lernchance dar: Wir können mit 
ihnen lernen, mit Erzählungen umzugehen, 
in denen wir selbst eine Rolle spielen, und 
wir können lernen, wie wir uns zu diesem 
Zweck zu positionieren haben. Wie be-
kannt taucht Platon die Bildungssituation 
in seiner Höhle allerdings in ein sehr kriti-
sches Licht, ja schildert sie eher als einen 
eklatanten Fall von Unbildung. Denn was 
den Insassen der Höhle ihm zufolge fehlt, 
ist phronêsis, die Kunst der klugen Um-
sicht26. Auch in einem engeren Sinn des 
Wortes können sich die Insassen gar nicht 
umsehen; sie sind so gefesselt, dass sie 
nur auf die Wand mit den Schattenspielen 

schauen können. Ihre „Lösung und Hei-
lung“27 beginnt damit, dass sie aus dieser 
Fesselung befreit werden, dass sie Frei-
heitsgrade im Hinblick auf ihre Positionie-
rung erhalten. Zwar kritisiert Platon an der 
Bildungssituation in der Höhle auch, dass 
die dort gebotenen Gegenstände seiner 
Auffassung nach minderwertigen ontologi-
schen Status haben, handelt es sich doch 
um bloße Schatten, die Platon zufolge 
„weniger“ sind als die Gegenstände, die 
diese Schatten werfen28, und diese Ge-
genstände sind in der Höhle Kunst-Stof-
fe, die andere Gebilde nachahmen und 
damit wiederum ontologisch unter diesen 
stehen29. Bemerkenswert unabhängig von 
diesen starken metaphysischen Voraus-
setzungen ist die Kritik, die Platon auf der 
Handlungsebene äußert: Ein Insasse voll-
zieht den allmählichen Übergang von der 
starren Position auf seinem Platz in der 
Höhle zu einer immer freieren Beweglich-
keit, erst in der Höhle selbst, dann außer-
halb von ihr und schließlich im Wechsel 
zwischen beiden Bereichen. Damit zeigt 
Platon, warum hier „Lösung“ und „Hei-
lung“ identisch sind. Woran die Insassen 
kranken, ist der Umstand, dass sie an 
einen bestimmten Standort gebunden sind 
und dies nicht einmal bemerken können, 
weil sie es nicht anders kennen. Bezeich-
nenderweise reagieren sie aggressiv, 
wenn sie jemand – wie ihr befreiter vor-
maliger Leidensgenosse – auf diese ihre 
Beschränkung aufmerksam macht30.

Die Insassen kranken demnach an 
einem Symptom, das sich als logischer 
Narzissmus bezeichnen lässt31. Wie bei 
der namensgebenden Persönlichkeitsstö-
rung wird auch hier ein subjektiver Stand-
punkt bei aller innerer Haltlosigkeit nach 
außen hin um jeden Preis vertreten und 
verteidigt. Die Besonderheit des logischen 
Narzissmus besteht in seiner Motivation, 
die psychopathologisch sein kann, aber 
durchaus nicht sein muss. Diese Motivati-
on beruht darauf, dass sich das betroffene 
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Subjekt mit seinem Standort identifiziert. 
Nun hat ein Subjekt zwar jeweils einen 
Standort, den es als solchen, als einen 
subjektiven Standort, ohne das Subjekt 
nicht geben würde. Doch ist diese Abhän-
gigkeit, anders als der logische Narziss-
mus es suggeriert, nicht symmetrisch. Ein 
Subjekt kann seinen Standort überden-
ken, mit anderen Standorten in Beziehung 
setzen, ihn sogar verändern, ohne allein 
schon deswegen geschädigt, geschweige 
denn ausgelöscht zu werden. Doch genau 
dies ist die mit dem logischen Narzissmus 
verbundene Furcht, die wiederum Anlass 
dazu bietet, den eigenen Standpunkt zu 
verteidigen und sich dabei, weil es sich ja 
um Selbstverteidigung zu handeln scheint, 
auch zu Gewaltanwendung berechtigt zu 
sehen.

Dies ist also der worst case für Bil-
dung im Zusammenhang mit virtuellen Ge-
genständen. Denn unabhängig von jeder 
konkreten Bildungstheorie ist Alfred North 
Whitehead zuzustimmen, der „gedankli-
che Aktivität“ als zentrales Element von Bil-
dung erachtet32. Den Insassen wird zwar 
nicht jegliche derartige Aktivität verwehrt, 
aber doch eine entscheidende Art davon, 
nämlich der aktive Umgang mit dem ei-
genen Standort. Dies liegt aber nicht an 
den in der Höhle verwendeten virtuellen 
Gegenständen und auch nicht an virtuel-
len Gegenständen überhaupt, sondern an 
dem zu Recht als „verrückt“ bezeichneten 
Umgang mit den Insassen, der ironischer-
weise zur Folge hat, das sie sich nicht 
mehr selbst ver-rücken und ihre eigene 
Situation daher auch nicht zurechtrücken 
können.

Denn da der Begriff der virtuellen Ge-
genstände ein Reflexionsbegriff ist, kann 
der Umgang mit ihnen auch zu einer Refle-
xion einladen, die wie die virtuellen Gegen-
stände selbst einen doppelten Charakter 
besitzt. Wenn wir uns zu ihnen in ein re-
flektiertes Verhältnis setzen, dann können 
wir uns zum einen fragen: Wie wollen wir 

mit den damit verbundenen Geschichten 
umgehen? Wollen wir tatsächlich die Rolle 
spielen, die für uns innerhalb dieser Ge-
schichte vorgesehen ist? Wollen – und 
können wir diese Rolle umschreiben; und 
wenn wir es nicht können: Wie können 
wir uns diese Fähigkeit erwerben? Und 
wir können uns zum anderen fragen: Wel-
che Stellung wollen wir den technischen 
Vorrichtungen gegenüber einnehmen, 
aus denen diese virtuellen Gegenstände 
hervorgehen? Wollen wir uns eng an sie 
anbinden oder wollen wir uns ihnen ge-
genüber auch Spielraum und Freiräume 
gönnen? Können wir das überhaupt noch 
in gewissen gesellschaftlichen und beruf-
lichen Situationen; und wenn wir es nicht 
können, wenn wir uns zum Umgang mit vir-
tuellen Gegenständen gezwungen sehen: 
Wie können wir dann unsere Freiheit zu-
rückgewinnen33? Mit diesen zwei Fragen 
fragen wir letzten Endes nach uns selbst 
zurück, die wir uns im Schaffen von und 
Umgehen mit virtuellen Gegenständen als 
Wesen erweisen, die in einem physisch 
und intentional sind.

Platons Verdienst ist es, die Wichtig-
keit der zweiten Frage zu betonen, die 
auch und gerade eine Frage der persön-
lichen Haltung ist. Dies macht uns darauf 
aufmerksam, dass unsere menschliche In-
tentionalität nicht von unserer Positionalität 
zu trennen ist – von der Art und Weise, 
wie wir auch zu unseren technischen Mög-
lichkeiten Stellung beziehen. In einer Zeit, 
die zunehmend vom Umgang mit virtuellen 
Gegenständen geprägt ist, tut Bildung gut 
daran, diese selbstbestimmte Entwicklung 
einer persönlichen Haltung ihnen gegen-
über zu fördern. Dazu wäre eine bloße 
Askese ebenso wenig tauglich wie ein eu-
phorisches Hantieren mit entsprechenden 
virtuellen Bildungsmitteln – in dem einen 
Fall findet ja gar keine Stellungnahme statt, 
in dem anderen ist die Gefahr einer bloßen 
Immersion groß. Neben die Immersion, die 
auch ihre Berechtigung haben mag, sollte 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.06/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.06/


Die Online-Ausgabe dieser Publikation ist Open Access verfügbar und im Rahmen der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0  
wiederverwendbar. http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

Pädagogische Rundschau6 / 2023 705

daher auch die Einübung eines Vorgangs 
treten, der sich gegenbegrifflich als Emer-
sion bezeichnen lässt: als das gekonnte 
Auftauchen aus den virtuellen „Welten“. 
An die Stelle eines reinen Schattenspiels 
kann so das Wechselspiel zwischen Im-
mersion und Emersion treten, das zu be-
denken, durchzuführen und zu verfeinern 
künftig für Lehrende wie Lernende in jeg-
lichen Bildungskontexten eine bleibende 
Herausforderung zu geistiger Aktivität dar-
stellen wird.
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